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lU.he. Anfrage der Abg. M a r k und Genos sen, betref:fend die 
Stellung.e1nes Ersuchens·an dle franzCaisohe Regierung um Auslieferung 
des stank~r Zork& und die GrUnde der 'Verzögerung dar Auslieferung an 
die 5sterreichisohe Justiz, hat Eundesminister für Justiz Dr.K a p fex' 
wie folgt beantwortet. 

Nach Bekanntwerden der Absohiebung des Stanko Zorko aus Spanien 

nach Frankreich und seiner in Frankreich auf G~nd der zur Fahndung im 

Ausland getroffenen Massnahmen erfolgten Ver~aftung hat das Bundesmini­

sterium für Justiz sofort die Vorlage eines als Auslieferungsbehelf ge­

eigneten Haftbefehles duroh das Landesgericht für Strafsaohen Wien ver­

anlasst. Der Haftbefehl wurde dem Bundesministerium für Jus~iz am 22/.1März 

1955 vorgelegt und naehHeretellungund Beifügung einer Übersetzung in 

4ie französische Sprache am 23.Mä.rz 1955 dem Bundeskanzleramt - Aus­

wärtige Angelegenheiten mit dem Ersuchen übermittelt, von der französi­

schen Regierung die AUslieferung ~,nd v·~n der deutschen Bundesregierung 

die Durohlieferung des Stank~ Zorko zur Strafverfolgung durch das Lan­

desgerioht für Strafsaohen Wien wegen des Verbrechens der Mitschuld sm 

Missbrauch der Amtsgewalt und des Verbreohens des Betruges zu erwirken~ 

~rotz der 'erforderlichen Einhaltung ,des diplomatisohen tages und des 

dadurch unvermeidlichen Zeitaufwandes ist das Auslieferungsbegehren 

bereits am 2 • .April 1955 VOm f:'~anzösischen Aussenministerium den franzö­

s:lsohen Justizbehörden zugeleitet worden. In der Folge hat das Bundes­

ministerium für Justiz die Ausdehnung des Auslieferungsbegehrens zum 

Zwecke der Vollstreokung einer von Zorko noch nicht verbüssten Straf~ 

veranlasst. Das französische Aussenministerium j welches duroh die öster­

Hiohisohe Botsohaft in Paris wi ederhol t auf die .Dringlichk ei t der Ange­

lesenheit aufmerksam gemacht worden ist, hat demgegenüber darauf hinge­
wiesen, da~s es auf die Entscheidung der Justizbehörden bzw. eine Be­
schleunigung der Behandlung des Auslieferungsbegehrens durch diese keiner­
le1 Binfluss nehmen könne. Nach den Erfahrungen des Bundesministeriums 
tiir Justiz dauert die Behandlung von an die französisohe Regierung ge­
J."ichteten Auslieferungsbegehren mi,ndestens drei Monate. Diese Zeit ent­
spricht dem im Auslie;ferungsverkehr zwischen europäischen Staaten üb­
lichen Ausmass. 

Inzwischen hat im übrigen die 'französische Regierung mitgeteilt, 
dass das zuständige französisohe Gerioht die Auslieferung desStanko 
Zork~ abgelehnt hat o 
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